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Charta für das Quartier Hirmerei  

in Allach-Untermenzing 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 2164 
 

Anlage 6



Das Planungsgebiet befindet sich im 23. Stadtbezirk Allach-Untermenzing am nordwestlichen 
Stadtrand Münchens, östlich der Eversbuschstraße, nördlich der Otto-Warburg-Straße und 
westlich der Bahnlinie München-Ingolstadt. 

Auf dem ca. 1,6 ha großen Grundstück soll ein lebendiges und attraktives Quartier mit 230 
Wohnungen für unterschiedliche Einkommensgruppen - freifinanziert und gefördert - mit einer 
Gemeinschaftstiefgarage, einer Kindertagesstätte, einer quartiersbelebenden Ladeneinheit mit 
eigener Identität entstehen. Damit soll ein signifikanter und nachhaltiger Beitrag zur Lösung des 
Wohnungsmangels geleistet werden. 

Im Rahmen eines Realisierungswettbewerbs wurde im September 2019 der Entwurf von Palais 
Mai und Grabner Huber Lipp, einstimmig von der internationalen Jury als Sieger gekürt.  

Die Jury überzeugte, dass die von Palais Mai vorgeschlagene Bebauung durch die ansteigende 
Höhenentwicklung, von den dreigeschossigen Eingangsbauten an der Eversbuschstraße bis zur 
sechsgeschossigen Bebauung im Osten, einen Übergang von der Bestandsbebauung zur neuen 
Entwicklung erlaubt. Durch die kompakte Bauform kann die Anzahl an Wohnungen bei einer 
geringen Flächenversiegelung geschaffen werden. 

Durch die entstehenden Wohnhöfe wird zwar eine zusammenhängende Grünanlage geschaffen, 
jedoch gleichzeitig auch kleinteiligere Rückzugsräume ermöglicht. Zudem soll es private Gärten 
und damit eine gute Mischung an öffentlichen und privaten Flächen geben. 

Durch die ringförmig angeordnete Tiefgarage ist es außerdem möglich, auch große Bäume in 
den Innenhöfen zu pflanzen. Durch eine Vielzahl von geplanten Grundrissen ergeben sich 
Wohnungen für unterschiedlichste Personengruppen. Mit dem Entwurf entsteht somit ein 
modernes, nachhaltiges und lebendiges Quartier. 

Durch die Form des Gebäudes soll ein neuer gemeinsamer Raum für die zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohner aber auch für die Nachbarinnen und Nachbarn entstehen. 
Beispielhaft dafür steht die Borstei, die ebenfalls am Rande der damaligen Stadt, unmittelbar 
neben Eisenbahngleisen, Gasometern und Trambahnwerkstätten, errichtet wurde. In dieser 
Tradition sieht sich das vorgeschlagene Projekt: ein großes Gefüge verschiedener 
Raumsituationen, Qualitäten und Angebote. 

Die Bebauung umgreift in nahezu gleicher Höhe den Ort. Verschiedene Rücksetzungen erzeugen 
eine differenzierte Kontur. Die resultierende Form schafft ein Hofgefüge im Inneren. Im Osten 
wird die Form durch ein sechstes Geschoss stärker akzentuiert und entspricht so der Position 
am weiten Stadtraum der Bahnlinie. 

Im Westen, zu den benachbarten Häusern der Eversbuschstraße, schaffen dreigeschossige 
Anbauten einen vertrauten Maßstab, markieren die Hauseingänge und schaffen gleichermaßen 
Adressen, Orte der Nachbarschaft und der Hausgemeinschaft. 

 

Deckblatt Abb. 1: Übersicht Vorhabengebiet, ohne Maßstab 
Quelle: Lageplan Außenanlagen EG © PALAIS MAI / grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb / 
LHM 
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An einer Stelle öffnet sich die Gebäudeform zur Eversbuschstraße hin und bindet sich so 
zusätzlich in die Nachbarschaft ein, ohne den Innenraum zu stark zugänglich zu machen. Ein 
einzelner großer Gebäudekomplex umschließt dabei drei ineinander übergehende, räumlich 
spannende Innenhöfe. Im Norden und im südlichen Teil des Grundstücks entstehen öffentliche 
Grünflächen. 

Im Inneren der Höfe ermöglichen reduzierte Unterbauungen eine Bepflanzung mit großen 
Bäumen und bieten so Sichtschutz für das Gegenüber und Schatten für den Aufenthalt. Dieses 
Angebot an Freiräumen wird durch die zahlreichen gemeinschaftlichen Dachgärten ergänzt. 

Im Quartier soll ein lebendiger und zukunftsfähiger Wohnort entstehen, der seinen Beitrag zum 
Klimaschutz und zur Klimaanpassung leistet, die Lebensqualität der Bewohner erhöht und 
soziale Integration fördert. 

Die Vorhabenträgerin orientiert sich dabei - auch über die Vorgaben der Bauleitplanung hinaus 
- an den UN-Vorgaben für verantwortungsvolles Investieren (UN PRI), den Vorgaben des 
European Green Deals und der EU- Offenlegungs- und Taxonomie-Verordnungen. Sie möchte 
somit ihren Teil zu einer Gesellschaft beitragen, die auf erneuerbaren Ressourcen basiert, 
nachhaltige Mobilitätskonzepte fördert, soziale Gerechtigkeit, die Vereinbarkeit von Beruf und  
Familie unterstützt und eine hohe Lebensqualität, Integration und Gemeinschaft für alle 
Bewohner bietet. 

Die vorliegende Charta hat das Ziel, Klimaschutz und ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit von Anfang an als integralen Bestandteil des Planungsprozesses sicherzustellen. 
Dabei dient diese Charta als Leitfaden für alle an der Entwicklung und Planung fachlich 
Beteiligten. 

Die Schwerpunkte dieser Charta sind gegliedert in die Themenfelder:  

• Klimaschutz 

• Nachhaltiges Bauen 

• Mobilitätswende 

• Soziales Miteinander  

Dabei haben einige Maßnahmen Effekte auf mehrere Themenfelder. Um Dopplungen zu 
vermeiden sind sie jedoch jeweils nur einmal aufgeführt. 

Viele dieser Maßnahmen und Anstrengungen sind durch die Festsetzungen in Satzung und 
Planzeichnung zum Bebauungsplan oder Regelungen im Durchführungsvertrag gesichert. 
Andere sind solchen Sicherungen nicht zugänglich, werden jedoch durch die 
Planungsbegünstigte im Sinne des Gesamterfolgs der Entwicklung freiwillig umgesetzt.  
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Klimaschutz 
Nach § 1a Abs. 5 BauGB soll bei der Aufstellung von Bauleitplänen den Erfordernissen des 
Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch 
solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Bis zum Jahr 2035 möchte die Landeshauptstadt München klimaneutral werden. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurde vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung ein „Klimafahrplan“ 
erarbeitet, mit dem auch neue Quartiere in den Bereichen Mobilität, Stadtklima und Energie 
gestaltet werden sollen. 

Klimagutachten  

Im Rahmen des Bebauungsplans wurde ein Klimagutachten erstellt, welches die 
klimaökologischen Auswirkungen des Vorhabens untersucht.  

Ausgehend von der derzeitigen klimatischen Situation im Bereich des Planungsgebiets wurde für 
den Planfall des realisierten Vorhabens in einem digitalen Strömungsmodell der Kalt- und 
Warmluftaustausch am Tag und in der Nacht zwischen dem Vorhabengebiet und dem Umfeld 
simuliert. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Bebauung nördlich des Vorhabengebietes von 
einem abgeschwächten Kaltluftstrom betroffen ist, in kleinen Teilen auch in erheblichem Maße.  

Insgesamt zeigt sich aber, dass die angrenzende Wohnbebauung im Planszenario in der Nacht 
weiterhin gut abkühlen kann und einer günstigen bis sehr günstigen nächtlichen bioklimatischen 
Situation unterliegt. 

Nachfolgende Maßnahmen tragen im Vorhabengebiet zur Schaffung eines hohen thermischen 
Komforts und damit einer klimaökologischen Aufwertung bei: 

• Hofbebauung - Aufrechterhaltung des Luftaustausches durch verringerten Strömungs-
widerstand (Festsetzung von Baugrenzen in Planzeichnung); 

• anteilige Verschattung der Gebäude und somit Verringerung der bodennahen Temperaturen 
durch Baumpflanzungen (§§ 14 - 17 der Satzung); 

• großflächige Dachbegrünung, um Wärmeverluste zu vermindern (§ 8 Abs. 2 der Satzung und 
§ 18 des Durchführungsvertrages);  

• helle Fassadenfarbe begünstigt die Reflexion des Sonnenlichtes, Fassade bleibt somit kühler; 

• Durchgrünung des Quartiers durch Neuanpflanzungen von Bäumen (§§ 14 und 17 der 
Satzung). 

Im Bebauungsplan wurden Festsetzungen für eine klimawirksame Gestaltung mit Maßnahmen 
zur Grünflächensicherung und zur Begrünung verknüpft, z. B. Festsetzungen zu den nicht 
überbauten Grundstücksflächen (§ 4 der Satzung), Oberflächengestaltung (§ 14 Abs. 6 der 
Satzung), Grünflächen und zu Baumpflanzungen (§§ 8, 14, 15 und 17 der Satzung). 

Insgesamt werden voraussichtlich im gesamten Planungsgebiet auf den Baugrundstücken, den 
öffentlichen Straßenverkehrsflächen und den öffentlichen Grünflächen ca. 95 neue Bäume 
gepflanzt. Im Bereich der öffentlichen Straßenverkehrsflächen (§ 16 Abs. 1 der Satzung) und der 
Allgemeinen Wohngebiete (§ 17 Abs. 2 der Satzung) sind die Baumpflanzungen durch 
Festsetzungen des Bebauungsplans gesichert. 
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Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich mit §§ 3 und 11 des Durchführungsvertrags zur Abtretung 
von Flächen für die Errichtung sowie zur Herstellung zweier öffentlicher Grünflächen. In den 
öffentlichen Grünflächen wird durch das Baureferat im Rahmen der Begleitung der Ausführung 
eine angemessene Bepflanzung und Baumerhalt sichergestellt (§ 2a des Durchführungsvertrags). 

Versickerungskonzept 

Entwässerung nach dem Schwammstadtprinzip  

Das Schwammstadtprinzip zielt darauf ab, die Auswirkungen von Überflutungen zu minimieren, 
die Grundwasserneubildung zu fördern und die Belastung der Kanalisation zu reduzieren. Es 
trägt auch zur Schaffung von grünen und lebenswerten Stadträumen bei, indem es die 
Biodiversität fördert und das Stadtklima verbessert.  

Aufgrund des geplanten hohen Versiegelungsgrads von ca. 66% kann das Niederschlagswasser 
lediglich in den unterbaufreien Bereichen versickert werden.  

Das Versickerungskonzept des Quartiers wurde so naturnah wie möglich ausgelegt und sieht 
vor, das anfallende Niederschlagswasser über Retentionsboxen auf den Dachflächen des 3. bis 
5. Obergeschosses sowie auf der Tiefgaragendecke zurückzuhalten.  

Dabei dient es der Bewässerung der darüberliegenden Vegetationsschichten und ermöglicht 
gleichzeitig eine Verdunstung, welche für das Mikroklima förderlich ist. Überschüssiges Wasser 
wird in Rigolen abgeleitet.  

Für das Grundstück wurde weiterhin ein Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 für ein 100-
jährliches Regenereignis erstellt, nach welchem die Retentionsboxen und Rigolen dimensioniert 
wurden. 

Die öffentlichen Straßenverkehrsflächen an der Eversbuschstraße sind so dimensioniert, dass 
eine Versickerung der anfallenden Niederschlagswässer über einen straßenbegleitenden 
Baumgraben direkt oberflächig erfolgen kann. Die konkrete Konzeption der Ausführung wird 
durch das Baureferat bestimmt.  

In den öffentlichen Grünflächen erfolgt die Versickerung voraussichtlich direkt über die belebte 
Oberbodenschicht. Die Entscheidung über die Art der genauen Ausführung obliegt jedoch auch 
hier dem Baureferat. 

Eine in Abwägung mit den Nutzungsansprüchen des Quartiers möglichst geringe Versiegelung 
wird erreicht, durch die in der Planzeichnung sowie § 3 Abs. 3 und 4 der Satzung geregelte 
maximale Grundfläche sowie Festsetzungen zur Entwässerung (§ 18 der Satzung). Über diese 
Festlegung hinaus strebt die Vorhabenträgerin auf Ebene der Hochbauplanung, soweit in 
Abwägung mit den Nutzungsansprüchen möglich, eine weitere Reduzierung der Versiegelung 
an.  

Die Unterbauung durch eine Gemeinschaftstiefgarage wird durch die verbindliche Umsetzung 
eines Mobilitätskonzepts mit der daraus resultierenden Reduzierung der notwendigen Kfz- 
Stellplätze wesentlich verringert. Neben der Reduzierung des Oberflächenabflusses stehen somit 
auch mehr Flächen für die Versickerung und hochwertige Vegetationsbestände zur Verfügung. 

Besonderer Wert wird auf Großbaumpflanzungen in den Innenhofbereichen gelegt, da diese für 
eine angemessenes Kleinklima wichtig sind. Gesichert werden die Baumpflanzungen in den 
Innenhöfen durch Planzeichen sowie § 17 Abs. 1 bis 4 der Satzung. Entsprechende 
Rahmenbedingungen wie z.B. unterbaufreie Bereiche (Festsetzung in der Planzeichnung) und 
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ausreichender Dachaufbau auf Tiefgaragen im Bereich von Baumpflanzungen (§ 9 Abs. 8 der 
Satzung) sind ebenfalls per Festsetzungen sichergestellt. 

Dachbegrünung 

Über die aufgeführten Maßnahmen zur Reduzierung des Oberflächenabflusses hinaus wird 
durch flächendeckende Dachbegrünung mit Substratschicht eine wesentliche Drosslung des 
Abflusses und somit eine Verkleinerung der zur Versickerung notwendigen Fläche erreicht.  

Auf allen Dächern ist daher eine mindestens extensive Dachbegrünung mit einer 
Mindestsubstratschicht von 20 cm festgesetzt (§ 7 Abs. 5 der Satzung).  

Im Bereich von Gemeinschaftsdachgärten und privat genutzten Dachgärten sind auch intensive 
Dachbegrünungen (Sträucher, Stauden, Nutzpflanzen) mit einer Substratschicht von mindestens 
60 cm festgesetzt (§ 7 Abs. 6 sowie 8 Abs. 2 der Satzung und § 18 des Durchführungsvertrages). 
Diese zusätzlichen Vegetationsbestände sorgen mit zusätzlicher Verdunstung und ihrer 
Luftfilterfunktion ebenfalls für eine Verbesserung des Kleinklimas.  
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Nachhaltiges Bauen  

Das Vorhaben kann insbesondere durch die nachfolgend aufgeführten Festlegungen zu einer 
Verbesserung der Energieeffizienz beitragen: 

• Festlegungen einer kompakten Bauweise, die eine Minimierung der Außenwandflächen 
begünstigt (§ 4 Abs. 1 der Satzung); 

• Festsetzung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie und des Sonnenlichts (§ 7Abs.8 und 
9 der Satzung); 

• Mobilitätskonzept mit reduziertem Stellplatzschlüssel für motorisierten Individualverkehr 
und Erhöhung der Anzahl der Fahrradabstellmöglichkeiten (§ 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 4 der 
Satzung). 

Die Vorhabenträgerin unterstützt die Ziele des European Green Deal und ist der nachhaltigen 
Verringerung der CO2-Emissionen verpflichtet. Ein positiver Beitrag für das Umweltziel 
Klimaschutz wird für das Projekt dezidiert angestrebt. Grundlagen für den wichtigen Teilaspekt 
„Klimaschutz“ dieser Charta bilden vor allem die spezifischen Fonds-Vorgaben, die eine 
Taxonomie-Konformität (mit wesentlichem Beitrag zum Umweltziel „Klimaschutz“) spätestens 
zur Inbetriebnahme der Immobilie vorsieht.  

Als einen wesentlichen Beitrag zum Umweltziel Klimaschutz strebt die Vorhabenträgerin eine 
Unterschreitung des Primärenergiebedarfs des Gebäudes um mindestens 10 % unterhalb des 
GEG-2023- Standards an. 

Der in der Hirmerei berechnete spez. Primärenergiebedarf (IST) beträgt 31,22 kWh/(m²a). 
Gegenübergestellt mit dem spez. Primärenergiebedarf SOLL von 34,99 kWh/(m²a) ergibt sich 
eine Unterschreitung 10,77%. Die Vorgabe ist somit erfüllt. 

Weiterhin strebt die Vorhabenträgerin folgende Leistungen nach Fertigstellung des Gebäudes 
an: 

• Prüfen der Luftdichtheit des Gebäudes (Blower Door Test nach DIN EN 13829 bzw. EN ISO 
9972) 

• Thermografiemessung (nach DIN EN 13187 bzw. ISO 6781) 

• Berechnung des Treibhausgaspotenzials (GWP) nach ISO 14040 über den gesamten 
Lebenszyklus des Gebäudes hinweg 

Weitere Anforderungen, in Anlehnung an die EU-Taxonomie- Verordnung, sind: 

Nachhaltiger Schutz von Wasserressourcen 

Bei der Ausstattung der Wohnungen und der Gastronomiefläche werden folgende maximale 
Durchflussmengen nicht überschritten, um einen nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen 
zu gewährleisten: 

• Wasserhähne an Handwaschbecken und Spülarmaturen: 6 l/min,  

• Duschen: 8 l/min,  

• Toiletten: Spülvolumen von ≤ 6 l/Spülung und ein durchschnittliches Spülvolumen von      
≤ 3,5 l/Spülung, 

• Urinale: 2 Liter/Becken/Stunde, 

• Spülurinale: ≤ 1 l/Spülung. 
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Zum Schutz der Wasserressourcen während der Bauzeit, wird bei der Vergabe der Bauleistungen 
auf die Einhaltung der Wasserschutz- und Wasserhaushaltsgesetze geachtet und die 
ausführenden Unternehmer dazu angehalten, einen Wassernutzungs- und -schutzplan zu 
erstellen und durch eine Qualitätssicherung nachzuhalten. 

Wandel zur Kreislaufwirtschaft 

Mindestens 70% (nach Gewicht) der auf der Baustelle anfallenden nicht gefährlichen Bau- und 
Abbruchabfälle werden für die Wiederverwendung aufbereitet oder dem Recycling oder einer 
anderen stofflichen Verwertung zugeführt werden. Diese Vorgabe wird durch eine 
entsprechende Vereinbarung in den Bauverträgen sowie der Erstellung einer Abfallbilanz 
gesichert. 

Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

Bei der Erstellung des Bauvorhabens werden gesichert nur bau- und chemikalienrechtlich 
zugelassene Produkte eingesetzt/eingebaut (CE-Kennzeichnung) sowie Bauteile und 
Materialien, die weniger als 0,06 mg Formaldehyd pro m³ Material oder Bauteil und weniger als 
0,001 mg anderer krebserregender flüchtiger organischer Verbindungen (sog. „VOCs“) der 
Kategorien 1A und 1B pro m³ Material oder Bauteil emittieren. Die Sicherung dieser Vorgabe 
erfolgt durch die Vereinbarung der unternehmensinternen Materialrichtlinie, die 
Nachweisführung über eine Unternehmererklärung sowie ggf. Messungen nach 
Baufertigstellung. 

Im Bereich der städtisch getragenen Kindertageseinrichtung werden die seitens des RBS zur 
Verfügung gestellten Materialrichtlinien, Baustandards etc. verbindlich angewendet. 

Schutz von Ökosystemen und Erwerb von naturnahen Ausgleichsflächen  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde bereits ein naturschutzfachliches Gutachten 
erstellt.  

Es wurden mit dem Bebauungsplan Maßnahmen zum Artenschutz getroffen, um Vogelschlag zu 
verhindern und nur insektenfreundliche Leuchtmittel im Vorhabengebiet zuzulassen (§ 21 der 
Satzung).  

Darüber hinaus wurden Flächen zum naturschutzfachlichen Ausgleich mit einer Gesamtgröße 
von rd. 5.010 m² angekauft und nach einer entsprechenden naturschutzfachlichen Entwicklung 
an die Stadt München übereignet (§ 16 Durchführungsvertrag). 

Über die Festsetzung von Baumpflanzungen bzw. deren Erhalt hinaus sind die privaten 
Freiflächen mit Stauden, Rasen- und Wiesenflächen sowie Sträuchern zu bepflanzen. Hier wird 
bei der Auswahl besonderes Augenmerk auf die Förderung von Biodiversität und Klima-Resilienz 
gelegt (§ 17 Abs. 1 der Satzung).  
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Energiekonzept 

Grundlage für die in dieser Charta zum Thema Energie und Nachhaltigkeit zusammengefassten 
Ziele und Maßnahmen ist ein im Rahmen des Bebauungsplans erarbeitetes Energiekonzept.  

Für dieses wurden verschiedene Varianten einer möglichst fossilfreien 
Wärmeversorgungslösung untersucht. Insbesondere die oberflächennahe geothermische 
Grundwassernutzung in Kombination mit einem hohen Solarisierungsgrad zeigte sich für das 
Plangebiet als besonders vorteilhaft. 

Als Grundlage wurden anfangs neun Varianten, in der weiteren Bearbeitung dann nur noch drei 
Varianten vertiefend betrachtet: 

1. Grundwasserwärmepumpe in Kombination mit einem mit Biogas betriebenen 
Blockheizkraftwerk (BHKW) 

2. Grundwasserwärmepumpe für Heizung in Kombination mit einem Festbrennstoffkessel mit 
Biomasse für die Warmwasserbereitung 

3. Fernwärme 

Die Variante 1 wurde von Bauherrenseite aufgrund der Möglichkeit der Grundwassernutzung 
sowie der günstigen Lagerungsbedingungen als die aussichtsreichste Variante eingeschätzt. Der 
Anschluss des Vorhabengebietes an das Fernwärmenetz wurde von der SWM aufgrund der 
großen Entfernung zu bestehenden Fernwärme-Leitungen abgelehnt. 

Auch die solarthermische Nutzung wurde im Rahmen der Variantenbetrachtung näher 
beleuchtet. Aufgrund der Tatsache, dass die thermische Nutzung gegenüber der 
photovoltaischen Nutzung den Nachteil besitzt, dass sie bei größtmöglicher Speicherung im 
Sommer einen grundsätzlich viel zu hohen Ertrag liefert und im Winter die Deckung des Bedarfs 
nicht ausreichend sicherstellen kann, wurde die solarthermische Nutzung ausgeschlossen. 

Um eine erneuerbare und klimafreundliche Wärme- und Brauchwasserversorgung zu 
garantieren, erfolgt die Wärmeerzeugung mit einem mit Biogas betriebenem 
Blockheizkraftwerk für die Warmwasserversorgung und Stromerzeugung, sowie einer 
grundwasserbetriebenen Wärmepumpenanlage für die Beheizung des Gebäudes.  

Für Wartungs- und Störungszwecke soll zusätzlich ein Gaskessel installiert werden. Die 
gasbetriebenen Anlagenteile sollen so gewählt werden, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt 
auf Wasserstoff umrüstbar sind. Es ist ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung 80 kW 
thermisch und 50 kW elektrisch vorgesehen.  

Für die Wärmepumpenanlage sind je zwei Saug- und Schluckbrunnen mit insgesamt vier 
Inneneinheiten und Pufferspeichern geplant.  
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Abb. 3: Verortung Saug- und Schluckbrunnen, ohne Maßstab 
Quelle: Grundriss EG mit Außenanlagen © PALAIS MAI / grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft 
mbb mit Ergänzungen durch Empira Asset Management GmbH / LHM 

Voruntersuchungen des Planungsgebiets, insbesondere Pumpversuche, haben gezeigt, dass ein 
entsprechendes Konzept mit den Grundwasserverhältnissen im Planungsgebiet möglich ist. 

Es wird angestrebt, einen möglichst hohen Anteil des für die Wärmepumpen notwendigen 
Stroms über Photovoltaikanlagen im Gebiet zu decken. Die übrigen Bedarfe sollen 
perspektivisch aus erneuerbaren Quellen aus dem allgemeinen Stromnetz bezogen werden. 

  

Brunnen 2 
Entnahme 

Brunnen 1 
Entnahme 

Brunnen 2 
Wiedereinleitung 

Brunnen 1 
Wiedereinleitung 
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Photovoltaik 

Darüber hinaus wird für das Gesamtkonzept auch ein möglichst hoher Solarisierungsgrad 
angestrebt. Die Dachflächen, die nicht zur gemeinschaftlichen Nutzung vorgesehen sind, sollen 
mit Photovoltaikmodulen in Kombination mit einem Gründach bestückt werden.  

 

 

 
Abb. 4: Photovoltaikflächen auf Dächern, ohne Maßstab 
Quelle: PV Dachfläche © Allwärme GmbH / LHM 
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Die Vorhabenträgerin hat die Grundsatzentscheidung getroffen, dass generell bei allen 
Entwicklungen die Planungen eine maximal technisch mögliche Nutzung von PV-Anlagen vor 
Ort sicherstellen sollen.  

Die Gesamtfläche des Daches mit rd. 4.000 m² soll nach Abzug der:  

• Technisch notwendigen Abstandsflächen inkl. Brandwandabstände, 

• für den Freiflächennachweis verpflichtend erforderliche Gemeinschaftsdachgartenflächen, 

• Wartungsflächen und 

• Flächen für technische Aufbauten und private Gärten 

mit einer maximal möglichen Fläche an Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden. 

Die Dachflächen werden somit, soweit diese nicht durch andere notwendige Dachaufbauten 
oder Dachgärten bereits in Anspruch genommen werden oder durch höhere Gebäudeteile 
verschattet sind, auf mindestens 47,5 % der Gesamtnettodachfläche mit Photovoltaikmodulen 
in einer Größenordnung von mind. 900 m² Modulfläche versehen.  

Die Errichtung der Anlage wird durch die Festsetzung im § 22 der Satzung des Bebauungsplans 
und der Betrieb dieser Anlagen ist durch § 18a Durchführungsvertrag gesichert. 

Energetischer Gebäudestandard 

Die Vorhabenträgerin strebt an, die Gebäude signifikant unterhalb des Energiestandards EH 55 
zu entwickeln. Der Energiestandard soll hinsichtlich des Primärenergiebedarfs um mindestens 
10% unterschritten werden mit dem geplanten Ziel, die Gebäude im Energiestandard EH 40 
(KFW), zu errichten. Da es sich bei EH-40 (KFW) um einen ambitionierten Standard handelt, kann 
eine endgültige Entscheidung erst auf Ebene der konkreten Hochbauplanung getroffen werden.  

Der Bebauungsplan sieht entsprechende Festsetzungen vor, um die Rahmenbedingungen für 
einen solchen Energiestandard zu verbessern (§ 3 Abs. 4 der Satzung). 
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Mobilitätswende 
Grundlage für die in dieser Charta zum Thema Mobilität zusammengefassten Ziele und 
Maßnahmen, ist ein im Rahmen des Bebauungsplans erarbeitetes Mobilitätskonzept, in dem 
zunächst Lage und Anbindung des Quartiers an ÖPNV, Verkehrswege und 
Versorgungseinrichtungen analysiert wurden. Darauf aufbauend wurden geeignete 
Mobilitätsbausteine festgelegt, um das politische Ziel der Mobilitätswende zu unterstützen. 

ÖPNV-Anbindung 

Die Hirmerei weist durch ihre unmittelbare Nähe zum S-Bahnhof Karlsfeld und die gute 
Busanbindung in alle Richtungen eine sehr gute Anbindung an das ÖPNV-Netz auf.  

Der S-Bahnhof Karlsfeld liegt rd. 300 m entfernt und ist fußläufig in wenigen Minuten zu 
erreichen. Auf dieser Strecke verkehrt die S2 Richtung Erding bzw. Petershausen und 
Altomünster. Bis zum Ostbahnhof bzw. bis Dachau besteht in der Hauptverkehrszeit ein 10-
Minuten-Takt. 

Eine neue Haltestelle der Buslinie 160 soll nach den aktuellen Plänen des Mobilitäts- und des 
Baureferates unmittelbar am Quartier entstehen. 

 

Abb. 5: Analyse ÖPNV, ohne Maßstab 
Quelle: Mobilitätskonzept Hirmerei (Plan4Better - GOAT (Version 1.5) [Webtool]Aufgerufen über https://plan4better.de/)  
© stattbau münchen / LHM 

Anbindung Nahversorgung 

Die nächstgelegenen Nahversorgungsangebote befinden sich in einer Entfernung von ca. 
460 m (Edeka) und 600 m (Netto) Luftlinie und sind zu Fuß in ca. 10 Minuten und mit dem 
Fahrrad in 3 bis 5 Minuten erreichbar. 
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Abb. 6: 600 m Radius Supermärkte, ohne Maßstab 
Quelle: Mobilitätskonzept Hirmerei (Plan4Better - GOAT (Version 1.5) [Webtool]Aufgerufen über https://plan4better.de/) 
© stattbau münchen / LHM  
Abb. 7: 10-Minuten-Isochrone Fußgänger, ohne Maßstab 
Quelle: Mobilitätskonzept Hirmerei (Plan4Better - GOAT (Version 1.5) [Webtool]Aufgerufen über https://plan4better.de/)  
© stattbau münchen / LHM  

Die Versorgungsschwerpunkte mit zahlreichen großen Supermärkten in Karlsfeld an der 
Münchner Straße und Allach an der Georg-Reismüller Straße liegen in ca. 2 km Entfernung.  

Ergänzend wird im Nord-Westen des Vorhabens selbst eine Gastronomieeinheit inkl. 
Außenbestuhlung umgesetzt, in der eine Bäckerei oder ein Café eröffnet werden können. Dies 
wird das Angebot für die zukünftigen Bewohner*Innen im Quartier und der angrenzenden 
Wohngebiete ergänzen.  

In Verbindung mit weiteren Nichtwohnnutzungen wie Mobilitätszentrale, Gemeinschaftsraum 
etc. sowie der im Quartier vorgesehenen sozialen Infrastruktur (Kindertageseinrichtung), 
Carsharing- und Lastenradangebote sowie großzügige Park- und Spielflächen führen diese 
Nutzungen auch zu einer Belebung des Quartiers. Begegnungen und soziale Interaktion können 
so in unmittelbarer Entfernung, direkt im Quartier entstehen.  

Abb. 6 Abb. 7 

https://plan4better.de/
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Anbindung des Radverkehrs 

 

Abb. 8: Analyse Radverkehr, ohne Maßstab 
Quelle: Mobilitätskonzept Hirmerei Radlstadtplan mit Ergänzung durch stattbau © LHM 

 

Die Lage des Vorhabens weist eine gute Anbindung an Fahrradwegen zu Alltags- und 
Ausflugszielen in Richtung Norden (Karlsfeld) sowie nach Süden (Ortsmitte Allach) auf. 

Mobilitätskonzept  

Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs 

Die Entwicklung neuer Quartiere bietet eine günstige Gelegenheit, das Mobilitätsverhalten jedes 
Einzelnen durch passende Angebote in eine nachhaltige Richtung zu lenken.  

Ziel der Neubau-Entwicklung ist es, die private Pkw-Nutzung zu reduzieren und somit eine 
nachhaltig positive Entwicklung zu fördern.  

Die günstige Lage des Vorhabengebietes im Stadtgebiet sowie die gute Anbindung an den ÖPNV 
bieten für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes wichtige Voraussetzungen. Die Reduzierung 
der privaten Pkw-Nutzung wird durch den gezielten Einsatz von Mobilitätselementen 
ermöglicht.  

Grundlage für die Berechnung der notwendigen Pkw-Stellplätze bildet die Satzung der 
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Landeshauptstadt München über die Ermittlung und den Nachweis von notwendigen 
Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung - StPlS) . Sie zeigt die Anzahl der erforderlichen 
Stellplätze auf, im Zusammenhang mit einer möglichen Reduzierung, auf Grundlage der 
Parameter des Bebauungsplans. Die Anzahl der notwendigen Pkw-Stellplätze errechnet sich 
gemäß StPlS aus der Anzahl der Wohneinheiten sowie aus der Art des geförderten Wohnraums. 

 

Abb. 9: Pkw-Stellplatzberechnung 
Quelle: Stellplatzberechnung © Palais Mai / LHM 

Für die „Hirmerei“ wurde ein Mobilitätskonzept erarbeitet, das eine Stellplatzreduzierung 
anhand von Mobilitätsbausteinen begründet und mit entsprechenden Mobilitätsangeboten 
kompensiert. Im Mobilitätskonzept wird, entsprechend den vorgesehenen alternativen 
Mobilitätsangeboten, ein Mobilitätsfaktor für Wohnen von 0,7 ermittelt. Die notwendige 
Stellplatzanzahl nach StPlS wird mit diesem multipliziert, um die tatsächlich notwendige Anzahl 
der Stellplätze zu erhalten. 

Von den gemäß StPlS 207 notwendigen Pkw-Stellplätzen werden 62 Pkw-Stellplätze aufgrund 
des Mobilitätskonzeptes im Vorhabengebiet reduziert. Es werden demnach 145 Pkw-Stellplätze 
für das Wohnen errichtet. Darüber hinaus sind weitere drei Stellplätze für die 
Kindertageseinrichtung und zehn Pkw-Stellplätze für die gastronomische Nutzung vorgesehen. 
Insgesamt werden in der Gemeinschaftstiefgarage nach derzeitiger Planung 158 PKW-Stellplätze 
errichtet. 

Die Reduzierung der gemäß Mobilitätskonzept errechneten Kfz-Stellplätze wird im 
Bebauungsplan durch § 9 Abs. 2 und durch § 13 im Durchführungsvertrag sichergestellt. Die sich 
daraus ergebende höhere Anzahl an Fahrradabstellplätzen wird im Bebauungsplan § 10 Abs. 4 
festgesetzt. 
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Grundlage für die Berechnung der notwendigen Fahrradabstellplätze im Planungsgebiet bildet 
die Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) der Landeshauptstadt München. Gemäß dieser sind in der 
„Hirmerei“ 395 Fahrradabstellplätze zu errichten.  

Der Flächengewinn für das Vorhabengebiet durch die Pkw-Stellplatzreduzierung beträgt 775 m². 
Auf diesen werden die nach Mobilitätskonzept mehr zu errichtenden Fahrradabstellplätze 
nachgewiesen, so dass sich die Anzahl der Fahrradabstellplätze für das Wohnen sich von 395 auf 
550 Stellplätze erhöht. Dazu kommen acht weitere Stellplätze für die Kindertageseinrichtung 
und zehn für die gastronomische Nutzung, die ebenerdig den Nutzungen zugeordnet werden. 

Im Bebauungsplan wurde festgesetzt, dass mindestens 10 % der Fahrradabstellplätze im 
Erdgeschoss nachzuweisen sind (§ 10 Abs. 5 der Satzung). Die weiteren Fahrradabstellanlagen 
werden im Untergeschoss untergebracht und sind über eine Fahrradrampe zugänglich. 
Insgesamt stehen im Vorhabengebiet nach derzeitiger Planung 568 Fahrradabstellplätze zur 
Verfügung. 

Verkehrsmittel teilen, sog. „Sharing“-Angebote 

Um alternative Mobilitätsformen zu stärken, macht es Sinn, Fahrzeuge und Zubehör zum 
gemeinschaftlichen Gebrauch anzubieten. Sharing-Modelle ermöglichen die Teilhabe ohne eine 
oft teure private Anschaffung.  

Über den Durchführungsvertrag und einer Dienstbarkeit werden sechs Car-Sharing Stellplätze 
im UG dauerhaft in ihrer Nutzung gesichert (§ 13 Durchführungsvertrag). Der Betrieb der 
Carsharing-Angebote ist über einen externen Betreiber geplant. Hierzu wurden bereits im 
Vorfeld Gespräche geführt und ein „Letter of Intent“ vereinbart. Ab dem Zeitpunkt der 
Nutzungsaufnahme sind zunächst zwei bis drei Carsharing-Fahrzeuge geplant, die je nach 
Auslastungsquote sukzessive auf sechs Stück aufgestockt werden. 

Wie alle Tiefgaragen-Stellplätze im Quartier, werden auch die Car-Sharing-Stellplätze mit E-
Ladeinfrastruktur mindestens nach GEIG (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz) 
ausgestattet. 

Eine besondere Rolle bei der Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs kommt der 
Nutzung des Fahrrades zu. Im vorliegenden Projekt garantieren die überdurchschnittlich hohe 
Anzahl an Fahrradabstellplätzen und deren Verteilung im gesamten Quartier eine komfortable 
Nutzung des eigenen Fahrrades. Auch Lastenräder, -anhänger und ähnlich dimensionierten 
Elemente können die leicht nutzbare und verkehrssichere Fahrradrampe nutzen oder die 
Stellplätze im Erdgeschoss nutzen. Darüber hinaus strebt der Vorhabenträger an, für 5 - 10 % der 
notwendigen Fahrradabstellplätze eine entsprechende Lademöglichkeit vorzusehen. 

Die im Durchführungsvertrag gesicherte Mobilitätszentrale im Erdgeschoss, stellt auf rd. 80 m² 
ausleihbare Lastenräder, eine ausgestattete Fahrradwerkstatt sowie eine Paketstation zur 
Verfügung (§ 13 Durchführungsvertrag). Weitere Angebote zum gemeinsamen Gebrauch 
innerhalb der Bewohnerschaft (z.B. Leitern, Kleingeräte, Gemeinschaftswaschmaschinen) 
werden geprüft und ergänzt. 

Damit die Angebote wahr- und angenommen werden, ist insbesondere hier auf eine gute 
Erreichbarkeit und sichtbare Unterbringung zu achten. Durch einfache Buchungssysteme und 
gut organisierte Wartung und Bereitstellung, wird die Attraktivität dieser Angebote gestärkt und 
die die Hemmschwelle gesenkt. 

Angesichts der dynamischen Entwicklung technischer Mobilitätslösungen und der Veränderung 
des Alltags und der Lebensumstände müssen Mobilitätsbausteine während der Nutzung der 
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Gebäude möglicherweise angepasst oder modernisiert werden. Daher ist im Durchführungs-
vertrag ein Monitoring in bestimmten Abständen festgelegt, dass die Wirksamkeit der 
vorgenannten Angebote analysiert und ggf. Handlungsbedarf identifiziert (§ 13 Durch-
führungsvertrag).   
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Soziales Miteinander 
Wohnformen und Nutzungen 

Die Vorhabenträgerin strebt an, alle Wohnungen langfristig als Mietwohnungen im eigenen 
Bestand zu halten. 

Auf Basis der Verfahrensgrundsätze zur Sozialgerechten Bodennutzung in der Fassung vom 
26.07.2017 entspricht der Anteil an geförderten Wohnungen 40%, davon 20% nach dem Modell 
„Einkommensorientierte Förderung (EoF)“ und je 10% nach den Modellen „Preisgedämpfter 
Mietwohnungsbau“ und „München Modell Miete (MMM)“. Die Errichtung  des geförderten und 
preisgedämpften Wohnungsbaus wird über die §§ 19 a-c des  Durchführungsvertrags gesichert. 

Zur Förderung einer Gemeinschaft ohne Ausgrenzung und einer sozialen Durchmischung des 
Quartiers, werden ca. 20% der geförderten Wohnungen frei im Quartier verteilt. 

Begegnungen und Gemeinschaft 

Die öffentlichen Grünflächen im Norden und im Süden des Quartiers sind für Jeden zugänglich 
und bieten allen Nutzern eine lärmgeschützte Erholungsfläche und einen identitätsstiftenden 
Begegnungsraum. Die umgebenden Lärmschutzwände bieten ausreichende Transparenz und 
Öffnung zur Erkennbarkeit der Erholungsflächen und absorbieren gleichzeitig durch 
entsprechende Schallschutzeinlagen Lärm, so dass der Verkehrs- und Schienenlärm auch für die 
bestehende Nachbarschaft gedämpft wird. Durch die offenen, ebenerdigen Durchgänge 
zwischen öffentlichem Grün und innerquartierlichen Höfen, werden Besucher und 
Besucherinnen sowie die Nachbarschaft zur Teilhabe eingeladen. 

Der neue Gehweg an der Eversbuschstraße, der durch den Baumgraben vom Verkehr 
abgeschirmt wird, verbessert die aktuelle Fußgängersituation, lädt zum Flanieren ein und macht 
zufällige, niedrigschwellige Begegnungen möglich. 

Die Gemeinschaftsdachgärten (§ 18 Durchführungsvertrag), die Gemeinschaftsräume im 
Erdgeschoss (Überschreitung der max. zulässigen Geschossfläche für diesen Zweck nach §3 der 
Satzung), die Gastro-/ Gewerbefläche sowie die großzügigen öffentlichen und 
innerquartierlichen Spielflächen schaffen weitere Begegnungsräume tragen so zu einem 
lebendigen Quartier bei. 

Als zusätzlich gemeinschaftsstiftend wird außerdem die integrierte Kindertageseinrichtung in 
städtischer Trägerschaft gesehen (§ 14 Durchführungsvertrag). Im Zusammenspiel mit den 
großzügigen Grundrissen, wird dadurch in besonderer Weise die Ansiedlung von Familien 
gefördert. 

Bei der Gestaltung der Freiflächen wird darauf geachtet, dass diese von allen Personen und 
Altersgruppen genutzt werden können. Dies gilt auch für die Gemeinschaftsdachgärten, die 
barrierefrei erreicht werden können. 

Die Vorhabenträgerin verpflichtete sich zur Abtretung von Flächen an die Landeshauptstadt 
München, die zur Herstellung der öffentlichen Verkehrs- und öffentlichen Grünfläche benötigt 
werden (§§ 2a und 3 Durchführungsvertrag). 
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Abb. 10: Lageplan mit Einrichtungen/Anlagen für ein soziales Miteinander, ohne Maßstab 
Quelle: Lageplan Außenanlagen EG © PALAIS MAI / grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb mit 
Ergänzungen durch Empira Asset Management GmbH / LHM 
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